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terstellten volkseigenen Kombinate in einer 
speziell geregelten Form. (PA 75—EDVA) die 
Angaben über die konzipierten Vorhaben für 
den Aufbau von Datenverarbeitungszentren 
und EDV-Stationen an die Räte der Bezirke.

3.3. Bei der territorialen Koordinierung der volks
wirtschaftlich strukturbestimenden Aufgaben sind 
die Räte der Bezirke verantwortlich für
— den volkswirtschaftlich effektiven Einsatz der 

Arbeitskräfte und Schulabgänger für eine Be
rufsausbildung im TeiTitorium

— die bauseitige Sicherung von Investitionen, 
die in die Bilanzverantwortung der örtlichen 
Räte fallen

— die Bereitstellung von Wohnungen und Plätzen 
in Kindereinrichtungen

— die Bereitstellung bzw. Entwicklung von Ver- 
sorgungs- und Betreungseinrichtungen der 
Werktätigen sowie von Kapazitäten des Kraft
verkehrs für Güter- und Personenbeförderung 
zur Sicherung der volkswirtschaftlich Struktur-

• bestimmenden Aufgaben
— die Standortbestätigung der volkswirtschaftlich 

strukturbestimmenden Investitionen bzw. die 
rationelle territoriale Einordnung von Investi
tionsvorhaben; die rationelle Inanspruch
nahme von Flächen; die Erteilung von Auf
lagen an Betriebe und Einrichtungen zur Rein
haltung der Gewässer und der Luft: sowie zur 
Scbadensbesei ti gung

— die Untersuchung von Möglichkeiten zur Bil
dung von R'ationalisierungs- und Investitions
komplexen durch die Koordinierung von Vor
haben und Maßnahmen im Territorium; die 
Unterbreitung von Vorschlägen zur Konzen
tration der Produktion, zur Zusammenlegung 
und Umprofilierung von Betrieben. Betriebs
teilen und Einrichtungen

— die Organisierung der Teilnahme der Organe 
der Wasserwirtschaft und Energieversorgung 
im Bezirk sowie der zuständigen Reichsbahn
direktion an der territorialen Abstimmung zur 
Sicherung der Energie- und Wasserversorgung 
sowie des Transportbedarfes.

3.4. Die volkseigenen Kombinate und Betriebe sind 
bei der territorialem Koordinierung der volkswirt
schaftlich strukturbestimmenden; Aufgaben ver
antwortlich für die Planung und Durchfühl ung
— eines rationellen Einsatzes der Arbeitskräfte 
' im Kombinat bzw. Betrieb' und die Freiset

zung von Arbeitskräften durch die komplexe 
sozialistische- Rationalisierung, die Konzentra
tion und Spezialisierung der Produktion, die 
Anwendung moderner Technologien und Ver
fahren sowie moderner Organisation der Pro
duktion;

— von Maßnahmen zur Sicherung der Berufs
ausbildung in den Betrieben

— der Investitionen mit ökonomisch begründeten 
Anforderungen an das Territorium

— der rationellen Inanspruchnahme von Energie, 
Flächen und Wasser sowie der mit der Stand- 
oetbes-tätigumg- getroffenen Festlegungen

— von Maßnahmen zur Verbesserung der Ar- 
beits- und; Lebensbedingungen; in den Betrie
ben und- für die Mitwirkung an- gemeinsamen 
Maßnahmen bei Vorhaben der örtlichen Räte 
zur Versorgung und Betreuung der Bevölke
rung im Territorium

— von Maßnahmen, die sich aus Rationalisie- - 
rungs- und Investitionskomplexen für gemein
same Vorhaben und gemeinsame Nutzung von 
Produktions- und Nebenanlagen ergeben.

3.5. Zur territorialen Koordinierung der volkswirt
schaftlich strukturbestimmenden Aufgaben orga
nisieren die Räte der Bezirke Beratungen mit den 
volkseigenen Kombinaten und den Betrieben un
ter Einbeziehung der Räte der betreffenden 
Kreise. Den, in den Beratungen zu treffenden Ent
scheidungen über den Einsatz- territorialer Res
sourcen und Vereinbarungen über die Durchfüh
rung gemeinsamer Maßnahmen legen die Räte 
der Bezirke
— die übergebenen Unterlagen über die volks

wirtschaftlich strukturbestimmenden Aufgaben
— die Entwürfe der Bilanzen über die Entwick

lung der Bevölkerung^ des Bedarfs und der 
Sicherung des Bedarfs an Arbeitskräften und 
an Facharbeiternachwuchs sowie

— die Entwürfe der Baubilanzen 
zugrunde.
Die Räte der Bezirke ermitteln aus den ihnen ent
sprechend. Ziff. 3.2. übergebenen Informationen 
Kennziffern für den effektiven Einsatz der Ar
beitskräfte. Durch die Bildung solcher Kennzif
fern wie Grundfondsausstattung je Beschäftigten, 
Grundiondsrentabilität, Entwicklung der Arbeits
produktivität auf der Basis der Eigenleistungen 
sowie durch die Arbeit mit diesen Kennziffern im 
Prozeß der territorialen Koordinierung wirken sie 
auf eine- rationelle Nutzung der Grundfonds und 
Arbeitszeitfands ein.

3.6. Die Räte der Bezirke informieren im Prozeß der 
Beratungen und Abstimmungen die zuständigen 
Minister und Leiter der anderen zentralen Staats
organe über Probleme der territoriälien Siche
rung volkswirtschaftlich strukturbestimmender 
Aufgaben, zu denen zentrale Entscheidungen er
forderlich sind. Sie übergeben ihnen dazu ihre 
durch Berechnungen begründeten Vorschläge bzw. 
Varianten zu deren Lösung. Unter Leitung des für 
die betreffende volkswirtschaftlich strukturbe
stimmende Aufgabe verantwortlichen Ministers 
sind mit den zuständigen WB, volkseigenen 
Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen sowie 
mit den Räten der Bezirke Beratungen durchzu
führen, in deren Ergebnis die notwendigen Ent
scheidungen herbeigeführt worden.

3.7. Die Räte der Bezirke vereinbaren auf der Grund
lage der Orierrtierungsziffern mit den zuständi
gen Bau- und Montagekombinaten die Bereitstel
lung des bezirklichen Bauaufkommens für die In-

. vestitionen der zentralgeleiteten Industrie, des 
zentralgeleiteten Bauwesens und des zentralgelei
teten Produktionsmittelhandels sowie das Bauauf
kommen der zentralgeleiteten Bau- und Montage- 
kombinate für Investitionen im Bilanzbereich der 
Räte der Bezirke,


